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2.1 Baubedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse 

Flächeninanspruchnahme: 

Durch die Einrichtung der Baustelle sowie zur Materiallagerung werden Flächen in Anspruch genom-

men (Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerflächen und Zufahrten) und dadurch strukturell verändert. 

Für verschiedene Artengruppen führt das zu einem Verlust von Fortpflanzungs- und Nahrungshabita-

ten (z.B. bodenbrütende Vogelarten), für andere können geeignete Habitatstrukturen entstehen und 

schnell besiedelt werden (z.B. Zauneidechsen, Amphibien). 

Barrierewirkungen/Zerschneidung/Kollisionsrisiko: 

Während der Bauphasen kann es für bodengebundene Arten (z. B. Amphibien, Reptilien) zu Kollisio-

nen mit Baufahrzeugen kommen. Es besteht die Möglichkeit, dass Gelege von Bodenbrütern und 

Reptilien zerstört werden. Durch Rodungsarbeiten besteht die Gefahr flugunfähige Jungvögel und 

Fledermäuse zu verletzen und Gelege zu zerstören. 

Lärm- und stoffliche Immissionen, Erschütterungen, Licht, optische Störungen: 

Die Bautätigkeit führt aufgrund menschlicher Aktivitäten, Fahrzeugverkehr und Baumaschineneinsatz 

zu optischen und akustischen Störreizen, Erschütterungen, Staubimmissionen sowie zum Ausstoß 

von Abgasen und Schadstoffen. Im Falle nächtlicher Bautätigkeiten käme es zu Lichtemissionen in die 

angrenzenden Habitatstrukturen. Es können teils erhebliche temporäre Beeinträchtigungen für die 

Fauna entstehen, die z.B. zur Aufgabe von Vogelbruten und einem Funktionsverlust von Flugrouten 

führen. 

2.2 Anlagen- und betriebsbedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse 

Flächeninanspruchnahme: 

Durch die vollständige Überbauung und strukturelle Veränderung des Geltungsbereiches führt das 

geplante Vorhaben zum dauerhaften Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche, Feldgehölzen und 

Saumstrukturen, die von verschiedenen Artengruppen als Lebensraum genutzt werden. Durch die 

Eingrünung entstehen teilweise neue Habitatstrukturen. 

Barrierewirkungen/Zerschneidung/Kollisionsrisiko: 

Durch die geplanten Gebäude und Verkehrswege kommt es zu einer Barrierewirkung bzw. Zerschnei-

dung von Wander- und Flugwegen von Amphibien, Vögeln und Fledermäusen. Durch Kollisionen mit 

Fahrzeugen oder großflächigen Glasscheiben besteht die Gefahr, dass Tiere dieser Artengruppen ver-

letzt oder getötet werden. 

Lärm- und stoffliche Immissionen, Erschütterungen, Licht, optische Störungen: 

Durch den Betrieb des Industrie- und Gewerbeparks kommt es zu optischen Störungen in den an-

grenzenden Flächen, die sich u.a. negativ auf einige Brutvogelarten auswirken. Große und hohe Ge-

bäude wirken als starke Kulissen in der Landschaft, auf die Arten mit einer hohen 

















Bebauungsplan mit Grünordnung "IGI Rißtal - BA1" 
Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) Entwurf | Stand: 21.02.2022 
Gutachterliches Fazit 

 

 

www.lars-consult.de Seite 15 von 19 

 

5 Gutachterliches Fazit 

Für die vom Vorhaben betroffenen, geschützten Arten werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 

1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bei Umsetzung der beschriebenen Vermeidungs- und vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen nicht erfüllt. 

Bei allen von der Planung betroffenen Arten wurde unter Einbeziehung der in der Begründung vorge-

sehenen und in der Satzung festgesetzten kompensatorischen Maßnahmen dargelegt, dass der der-

zeitige günstige Erhaltungszustand gewahrt bleibt bzw. der jetzige ungünstige Erhaltungszustand 

nicht weiter verschlechtert wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 

nicht erschwert wird. 

Für die sachgerechte Ausführung der Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen ist 

eine ökologischen Baubegleitung einzusetzen. Um die Wirksamkeit der vorgezogenen Ausgleichs-

maßnahmen zum Eingriffszeitpunkt zu gewährleisten, sind diese frühzeitig umzusetzen. 

Der geplante Anschluss des IGI Rißtal an den ÖPNV- und Güterbahnverkehr stellt einen direkten Ein-

griff in den Lebensraum der Zauneidechse dar, bei dem es zur Erfüllung von Verbotstatbeständen 

nach BNatSchG § 44 kommt. Die artenschutzrechtlichen Belange der Art und die entsprechenden 

Maßnahmen (ggf. Abfang, Umsiedlung, Neuschaffung von Habitaten) sind im nachgelagerten Verfah-

ren zu berücksichtigen, zu planen und umzusetzen. 
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6 Literatur, Gesetze und Richtlinien 

Gesetze und Richtlinien 

BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Arti-

kel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) 

92/43/EWG (Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie)); ABI. Nr. L 206 vom 22.07.1992, zuletzt geän-

dert durch die Richtlinie des Rates 97/62/EG vom 08.11.1997 (ABl., Nr. 305) 
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Feldlerche (Alauda arvensis) 

Wiesenschafstelze (Motacilla flava) 
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